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ZEITGESPRÄCH

Beschränkung der Macht 
der Banken?

Die SPD-Bundestagsfraktion hat kürzlich den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Wirtschaftsrechts für mehr Transparenz und Wettbewerb eingebracht. Er zielt in wesentlichen 

Teilen auf eine Beschränkung der Macht der Banken ab. Worin zeigt sich Bankenmacht ?
Wie könnte sie eingeschränkt werden?

Uwe Jens

Für mehr Transparenz und Wettbewerb

Offenkundige Defizite in der Kon
trolle der Unternehmensverwal

tungen, mangelnde Transparenz, In
teressenkonflikte und Einflußkumu
lation belasten den deutschen Kapi
talmarkt und behindern den Wettbe
werb im Finanzdienstleistungssek
tor und darüber hinaus. Durch eine 
Erhöhung der Transparenz, eine Ver
besserung der Kontrolle und die Re
duzierung von Interessenkonflikten 
und Einflußkumulation muß der 
Wettbewerb intensiviert, müssen 
Ansehen und Anziehungskraft des 
deutschen Kapitalmarktes entschei
dend verbessert und somit der Wirt
schaftsstandort Deutschland nach
haltig gestärkt werden. Durch ein 
Verbot von wechselseitigen Beteili
gungen, eine Verschärfung der Haf
tung für Unternehmensverwaltungen 
und das Erschweren ihrer persönli
chen Bereicherung, durch die Besei
tigung falscher steuerlicher Anreize 
beim Erwerb von Unternehmens
schachteln, die Verminderung von 
Interessenkonflikten im Universal
bankensystem und durch mehr 
Transparenz im Beteiligungsbereich 
sollen die ursprünglichen ordnungs
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politischen Leitvorstellungen wieder
hergestellt und die volkswirtschaft
lich kostspieligen Mißstände im Be
reich der Unternehmensverwaltun
gen beseitigt werden. Hierdurch 
werden der Kapitalmarktstandort 
Deutschland und die Wettbewerbs
fähigkeit der deutschen Wirtschaft 
gestärkt.

Es gehört zu den international kri
tisierten Besonderheiten der deut
schen Finanzmärkte, daß die sie 
kennzeichnenden Informationen 
nicht erhältlich sind oder so aufberei
tet verfügbar gemacht werden, daß 
sie für eine Analyse viel von ihrer 
Aussagekraft verloren haben. Ins
besondere ausländische Wissen
schaftler und Wirtschaftsorganisa
tionen zeigen sich seit langem ver
wundert über die fehlenden Daten. 
Deshalb war der Gesetzentwurf not
wendig. Er bewirkt eine Verbesse
rung der Transparenz, führt zu ver
besserten Kontrollmöglichkeiten 
und zu einem Abbau wettbewerbs
beschränkender Verflechtungen und 
Einflußkumulationen.

Um die Amtsführung der Unter

nehmensverwaltungen überprüfbar 
zu machen und die persönliche Un
abhängigkeit der Beteiligten zu ge
währleisten, sollten alle Rechtsge
schäfte, die das Unternehmen mit ei
nem Mitglied der Unternehmensver
waltung persönlich vornimmt oder 
mit demjenigen, mit dem das Mit
glied wirtschaftlich verbunden ist, in 
der Hauptversammlung bekanntge
macht werden. Ebenso sollten die 
Gehälter einschließlich aller Neben
einkünfte aller Mitglieder der Organe 
der Gesellschaften bekanntgegeben 
werden, die im Unternehmen und in 
den beteiligten Unternehmen erzielt 
werden.

Beteiligungen offenlegen

Fehlende Transparenz bei Unter
nehmensbeteiligungen wird immer 
mehr zum Standortnachteil für den 
Finanzmarkt Deutschland. Während 
zum Beispiel in Großbritannien Un
ternehmensbeteiligungen bereits ab 
3% offenbart werden müssen, muß 
dies nach geltendem Recht in 
Deutschland erst ab 25% gesche
hen. Der Regierungsentwurf zum 2. 
Finanzmarktförderungsgesetz sieht
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eine Beteiligungsoffenbarungs
pflicht erst ab 5% und lediglich für 
börsennotierte Gesellschaften vor. 
Da die wichtigsten Aktienpakete an 
den größten deutschen Unterneh
men jedoch über nichtbörsennotierte 
GmbHs in Form von Vorschaltgesell
schaften gehalten werden, schafft 
der Entwurf für das 2. Finanzmarkt
förderungsgesetz keine wesentliche 
Verbesserung der Transparenz.

Aus Gründen der Standortförde
rung und der Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Finanz- und Industrie
unternehmen sollte eine Offenle
gungspflicht für alle, auch nichtbör
senorientierte Untemehmensbeteili- 
gungen ab 3% eingeführt werden. 
Darüber hinaus sollten Beteili
gungspositionen unabhängig von ih
rem Prozentsatz ab einem Wert von 
100 Mill. DM offengelegt werden 
müssen. Dies erfaßt bei den deut
schen Großunternehmen auch Be
teiligungen von weit unter 1% und 
wird für die besonders kontrollbe- 
dürftigen Großunternehmen zu einer 
erheblichen Verbesserung der 
Transparenz und damit der Wettbe
werbsfähigkeit des deutschen Kapi
talmarktes führen.

Verflechtung macht Kontrolle 
funktionsunfähig

Die wechselseitigen Ring- und 
Überkreuzverflechtungen der wich
tigsten deutschen Finanz- und Indu
strieunternehmen haben zentrale 
Bedeutung für Beschränkungen des 
Wettbewerbs auf dem Markt für Un
ternehmenskontrolle und die Macht
fülle der Banken und Versicherun
gen. Die Praxis wechselseitiger Be
teiligungen oder Überkreuzverflech- 
tungen sieht so aus, daß zum Bei
spiel die Allianz AG an der Münche
ner Rückversicherung AG mit 25% 
beteiligt ist, und das umgekehrt die 
Münchener Rückversicherung AG 
an der Allianz ebenfalls Anteile in 
Höhe von 25% besitzt. Eine Ringbe
teiligung liegt vor, wenn an wechsel
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seitigen Beteiligungen mehr als zwei 
Unternehmen beteiligt sind.

Die Bedeutung der Beteiligung 
von einer größeren Zahl von Unter
nehmen an einer Ringverflechtung 
liegt darin, daß es hierdurch den be
teiligten Unternehmensverwaltun
gen gelingt, ihre Verflechtungen un
ter den gesetzlichen Kriterien der Of
fenlegungspflichten, der Konzernre
gelungen und der Fusionsaufgreif- 
kriterien zu halten, gleichzeitig aber 
die gewünschten Wettbewerbsbe
schränkungen zu erzielen. Eine tat
sächliche Unternehmenskontrolle ist 
dadurch für die wichtigsten deut
schen Finanz- und Industrieunter
nehmen im Laufe der letzten Jahr
zehnte funktionsunfähig gemacht 
worden.

So wird beispielsweise in das ge
genseitige Einflußgeflecht der Al
lianz mit der Münchener Rückver
sicherung auch die Dresdner Bank 
dergestalt eingewoben, daß die 
Dresdner Bank jeweils 10% an der 
Allianz und an der Münchener Rück
versicherung besitzt, während Al
lianz und Münchener Rückversiche
rung direkt und indirekt etwa40% der 
Anteile an der Dresdner Bank kon
trollieren. Vieles liegt trotz neuester 
Entscheidungen der Gerichte zur 
Offenbarungspflicht bei Aktionärs
auskunftverlangen noch im dunkeln.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Prof. Dr. Uwe Jens, 58, MdB, ist 
wirtschaftspolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion.

Dr. Otto Graf Lambsdorff, 67, 
MdB, ist wirtschaftspolitischer 
Sprecher der FDP-Bundes- 
tagsfraktion.

Gunnar Uldall, 53, MdB, ist 
Finanzobmann der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion.

Hier bedarf es der Aufhellung. Dies 
gilt insbesondere für die Vielzahl der 
Beteiligungsgesellschaften und Zwi
schenholdings mit gepooltem An
teilsbesitz.

Besteht der Sinn von Überkreuz- 
und Ringverflechtungen somit in der 
Beseitigung der Kontrollmöglichkei- 
ten der außenstehenden Aktionäre 
über ihre Unternehmensverwaltun
gen, sind volkswirtschaftliche Vor
teile aufgrund der Ringverflechtun
gen nicht zu erkennen. Vielmehr tre
ten alle Nachteile von Wettbewerbs
beschränkungen auf der Ebene der 
Produktmärkte und der Märkte für 
Managementkontrolle auf. Die Ab
schottung der unternehmensleiten
den Personen vom Wettbewerb um 
ihre Positionen bewirkt, daß sich die 
Qualität der Unternehmensverwal
tungen verschlechtert und damit eine 
Schädigung der Wettbewerbsfähig
keit der deutschen Unternehmen 
eintritt. Ein wirksamer Wettbewerb 
um Führungspositionen gegen die 
gegenwärtigen Amtsinhaber ist nicht 
mehr gegeben.

Rechte der Aktionäre usurpiert

In den USA ist es Unternehmen 
verboten, mit Aktien abzustimmen, 
die einem unmittelbar oder mittelbar 
kontrollierten Unternehmen gehö
ren. Die wechselseitigen Beteili
gungen stellen die Usurpation der 
Rechte der Aktionäre durch die Un
ternehmensverwaltungen dar. Die 
ökonomische Funktion der Stimm
rechte in einer Gesellschaft besteht 
in der Möglichkeit der Kontrolle der 
Unternehmensverwaltungen. Da 
eine Unternehmung ein komplizier
tes Gebilde von expliziten und impli
ziten Verträgen darstellt, ist es un
möglich, von Anfang an alle Rechte 
und Pflichten der Aktionäre und der 
Unternehmensleitung festzulegen. 
So ist es unvermeidbar, daß im Laufe 
der Unternehmenstätigkeit Pro
bleme auftreten, die ursprüngliche 
Vereinbarungen unsinnig machen
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und daher neue Regelungen erfor
dern. Abstimmungen sind dann ein 
vernünftiger Mechanismus, Ent
scheidungen über diejenigen Rechte 
und Pflichten der Beteiligten herbei
zuführen, die man bei der Gründung 
der Gesellschaft nicht vorhersehen 
konnte. Während es nicht der 
Wunsch der Anteilseigner ist, mit tri
vialen Fragen behelligt zu werden, ist 
es unzweifelhaft im Interesse der Ak
tionäre, über so wichtige Fragen wie 
etwa Fusionen, Verkauf wesentlicher 
Vermögensanteile, Änderungen in 
der Unternehmensverwaltung und 
Kapitaländerungen abzustimmen. 
Wechselseitige Beteiligungen be
schirmen das im Amt befindliche Ma
nagement vor den Marktkräften und 
vermindern damit den Wert des Un
ternehmens.

Aufsichtsratsmandate begrenzen

Dem Aufsichtsrat als dem maß
geblichen Kontrollorgan bei Kapital
gesellschaften kommt unter ord
nungspolitischen Gesichtspunkten 
eine entscheidende Bedeutung zu. 
Laut § 111 AktG kommt ihm die Auf
gabe zu, „die Geschäftsführung zu 
überwachen“ . Nach bisher gelten
dem Recht dürfen bis zu zehn Auf
sichtsratsmandate gleichzeitig aus
geübt werden. Soweit es sich um 
Tochtergesellschaften handelt, kön
nen noch einmal fünf Mandate hinzu
kommen. Für die Wahrnehmung ei
nes Aufsichtsratsmandates wird in 
der Wissenschaft ein Arbeitsauf
wand von 4 bis 6 Arbeitstagen ange
nommen, bei zehn Mandaten also 40 
bis 60 Arbeitstage. Die Erfahrung 
zeigt, daß insbesondere einzelne 
Vertreter großer Kapitalgesell
schaften, die über umfangreiche Be
teiligungen verfügen, mit sehr vielen 
Aufsichtsratsmandaten ausgestattet 
werden. Negativbeispiele der jüng
sten Vergangenheit haben deutlich 
gemacht, daß die Aufsichtsräte deut
scher Unternehmen ihren Überwa
chungsaufgaben nicht mehr nach- 
kommen können. Zur Verbesserung
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der Funktionsfähigkeit des deut
schen Aufsichtssratsystems ist da
her eine Reduzierung der Zahl der 
Aufsichtsratsmandate pro Person 
auf maximal fünf notwendig. Die ex
plizite Ausnahme von Tochtergesell
schaften bei der Bemessung der 
Obergrenze an Aufsichtsratsmanda
ten für eine Person hat sich als nicht 
sachgerecht erwiesen.

Bereits nach gegenwärtigem 
Recht dürfen Kreditinstitute das De
potstimmrecht nur bei ausdrückli
cher Übertragung durch die Aktio
näre ausüben. Diese Verbesserung 
der ursprünglichen Rechtslage hat 
jedoch nicht zu der erwünschten Be
schränkung der Bankposition in den 
Hauptversammlungen geführt, da 
noch immer auch die Erteilung einer 
pauschalen 15-Monats-Vollmacht für 
jeweils eine Hauptversammlung je
der AG der im Depot befindlichen Ak
tien möglich ist.

Das Depotstimmrecht soll in Zu
kunft nur noch aufgrund von aus
drücklich anläßlich der bevorstehen
den Hauptversammlung der jeweili
gen AG erteilten Einzelvollmachten 
ausgeübt werden dürfen.

Mit der Haftung ernst machen

Grundsätzlich haften Vorstands
und Aufsichtsratsmitglieder für die 
Sorgfalt eines ordentlichen und ge
wissenhaften Geschäftsleiters (§§ 
93, 116 AktG). Die Regelung des 
§ 147 AktG, der die Voraussetzungen 
der Geltendmachung derartiger An
sprüche festlegt, hat jedoch dazu ge
führt, daß eine Haftung der Mitglie
der der Unternehmensverwaltung de 
facto selbst bei schwersten Verstö
ßen gegen ihre Pflichten in Deutsch
land nicht besteht.

Eine Stimmenmehrheit ist auf der 
Hauptversammlung gegen die Unter
nehmensverwaltung und die Depot
banken üblicherweise nicht erreich
bar. Eine Minderheit von 10% des 
Grundkapitals ist für Publikumsge
sellschaften ohne Mitwirkung der

Depotbanken ebenfalls nicht für die 
Haftungsklage organisierbar. Da die 
Depotbanken häufig Mitglieder in die 
Unternehmensverwaltung entsen
den, sind sie an Haftungsrisiken für 
deren Tätigkeit nicht interessiert.

Die bisherigen Anteilszahlen ma
chen es für große Unternehmen not
wendig, daß der klagewillige Aktio
när nicht selten einen Besitz von 
Hunderten von Millionen DM als Kla
gevoraussetzung vorzuweisen hat. 
Damit eine Haftungsklage auch ge
gen die Unternehmensverwaltungen 
von Großunternehmen möglich wird, 
ist somit auch dann eine Klagemög
lichkeit zu eröffnen, wenn zwar nicht 
eine 10%-Beteiligung, wohl aber ein 
bestimmter Aktiennennwert erreicht 
wird. Gegen das Aufkommen queru
latorischer Kläger und gegen die Ge
fahr, daß Geschäftsentscheidungen 
auf die Ebene der Gerichte gehoben 
werden, ist als Klagevoraussetzung 
der Besitz von Aktien im Nennwert 
von 1000 000 DM notwendig, aber 
auch ausreichend.

Fehlende Kontrolle der Unterneh
mensverwaltungen ist nicht nur bei 
Aktiengesellschaften, sondern in 
großem Umfang auch bei Vereinen 
zu beobachten. Das Beispiel des von 
seinen vielen Millionen Vereinsmit
gliedern faktisch nicht kontrollierten 
ADAC-Managements -  das sowohl 
im Hinblick auf die Verwaltung der fi
nanziellen Mittel des Vereins als 
auch bei der Ausformulierung der 
Verkehrspolitik eine erstaunliche 
Freiheit besitzt, ohne hierfür von den 
Vereinsmitgliedern ein explizites 
Mandat erhalten zu haben -  doku
mentiert die teilweise Machtvollkom
menheit der Leitungen von Vereins
vorständen. Hierfür sind weder ver
einsrechtliche noch betriebs- oder 
volkswirtschaftliche Rechtfertigun
gen erfindlich. Eine Reform des Ver
einsrechts muß angesichts der er
heblichen Vermögensmassen, die 
sich in Vereinen angesammelt ha
ben, eine verstärkte Kontrolle des
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Vereinsvorstandes durch die Ver
einsmitglieder vorsehen. Zudem 
sollte nicht übersehen werden, daß 
sich die Leitungen undemokrati
scher und teilweise totalitärer Orga
nisationen wie z.B. Sekten mit Hilfe 
des Vereinsrechts wirksam vor Kon
trolle zu schützen und dagegen 
durchzusetzen vermögen.

Fusionskontrolle anpassen

Geht man von den häufig nur noch 
rund 50% betragenden Hauptver
sammlungspräsenzen aus, muß für 
die Beurteilung der tatsächlichen 
Einflußmöglichkeiten einer Unter
nehmensbeteiligung ihr jeweiliger 
Prozentsatz verdoppelt werden. Das 
geltende Recht der Fusionskontrolle 
(§ 23 II Ziff. 2 a und b GWB) ermög
licht ein Eingreifen der Kartellbehör
den gegen einen wettbewerbsschäd
lichen Zusammenschluß mehrerer 
Unternehmen erst ab einer Beteili
gung von 25% an Kapital oder Stim
men. Diese Regelung machte Sinn 
zu einer Zeit, als die Hauptversamm
lungspräsenzen erheblich höher wa
ren als jetzt üblich geworden. Auf
grund des zunehmenden Anteilsbe
sitzes ausländischer Anleger, die 
ihre Stimmrechte häufig nicht wahr
nehmen und auch nicht durch deut
sche Depotbanken ausüben lassen 
möchten, sind die Hauptversamm
lungspräsenzen stark rückläufig: 
Siemens 1975: 72,1%, 1992: 50,3%; 
BASF 1975: 65,9%, 1992: 52,28%; 
Bayer 1975: 64,9%, 1992: 49,67%; 
Thyssen 1975: 84,0%, 1992: 68,4%; 
Deutsche Bank 1975: 63,3%, 1992: 
45,8%. Beherrschender Einfluß über 
ein Unternehmen ist damit bereits ab 
einem erheblich geringeren Stim
menanteil möglich.

Soll die Fusionskontrolle wieder 
ihre ursprünglich gewollte Wirkung 
der Verhinderung von wettbewerbs
widrigen Verflechtungen entfalten, 
muß die gesetzliche Regelung der 
Fusionskontrolle an die gesunkenen 
Hauptversammlungspräsenzen an
gepaßt werden. Das geltende Recht
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sieht keine Einschränkung der Wahr
nehmung von Aufsichtsratsmanda
ten in untereinander im Wettbewerb 
stehenden Unternehmen vor. Die 
hieraus resultierende Praxis führt 
dazu, daß u.a. Vertreter von Kredit
instituten und Gewerkschaften in 
den Aufsichtsräten untereinander in 
Wettbewerb stehender Unterneh
men tätig sind. Dies ist ordnungspoli
tisch bedenklich. Der Gesetzentwurf 
sieht eine Untersagungslösung vor. 
Die Untersagung von Aufsichtsrats
mandaten in konkurrierenden Unter
nehmen wird dem Bundeskartellamt 
übertragen.

Industriebeteiligungen
reduzieren

Von seiten der Monopolkommis
sion und anderen dem Wettbewerb 
verpflichteten Gruppen wird seit lan
gem die im deutschen Universalban
kensystem zusätzlich gegebene 
Möglichkeit kritisiert, sich an Nicht
bankenunternehmen beteiligen zu 
können. Es besteht kein Zweifel 
daran, daß sich in einigen wenigen 
wohldefinierten Situationen für alle 
Beteiligten Vorteile aus der Möglich
keit der Beteiligung von Banken an 
Unternehmen ergeben können. Hier
bei sind insbesondere der kurzfri
stige Sanierungserwerb und die 
Übernahme von Aktien zu Plazie- 
rungszwecken sowie (Wagnis-) Be
teiligungen an jungen Unternehmen 
zu nennen. Auf der anderen Seite ist 
etwa für die Beteiligung der Deut
schen Bank AG an der Daimler Benz 
AG und viele andere ihrer Beteili
gungen keine Rechtfertigung er
sichtlich. Es kommt vielmehr zu Stö
rungen des Wettbewerbs und Inter
essenkonflikten mit den eigenen 
Bankkunden und den von ihr kontrol
lierten Unternehmen.

Die Möglichkeit der Beteiligung ei
nes Kreditinstitutes an Industrieun
ternehmen muß auch als potentielle 
Bedrohung der Kreditkunden ange
sehen werden. So ist nicht ausge
schlossen, daß sich eine Bank etwa

in Krisensituationen äußerst günstig 
Beteiligungsrechte beispielsweise 
von in Not geratenen Mittelständlern 
aneignet. Mit Hilfe von Ausnahme
tatbeständen kann den seltenen Fäl
len ökonomischer Vorteilhaftigkeit 
von Bankenbeteiligungen Rechnung 
getragen werden.

Als Argument für die Übernahme 
von Beteiligungen und die Organisa
tion von Vorschaltgesellschaften und 
anderen Abwehrmaßnahmen wird 
die Bedeutung der Banken bei der 
„Abwehr von Überfremdung“ hervor
gehoben. Hierzu muß festgehalten 
werden, daß Abwehr von „Überfrem
dung“ keine den Banken oder Unter
nehmensverwaltungen zustehende 
Aufgabe ist, da es sich hierbei um die 
Anmaßung öffentlich-rechtlicher Be
fugnisse handelt, die zudem zu 
Schädigungen der Aktionäre und 
Gesellschafter führen kann. Die An
sicht, es sei notwendig, sich gegen 
eine Überfremdung vom In- oder 
Ausland herabzuschirmen, verkennt 
die Notwendigkeit und den Prozeß 
des Marktes für Unternehmenskon
trolle. Soweit es sich nicht um Waf
fenfabriken oder ähnliche für die na
tionale Sicherheit wichtige Unter
nehmen handelt, deren Betriebs
geheimnisse durch öffentlich-recht
liche Maßnahmen oder durch Über
nahme der Aktien in öffentliche 
Hände gegen einen Verkauf an be
stimmte In- und Ausländer zu schüt
zen sind, gibt es keinerlei Grund, 
ausländische oder inländische Per
sonen an dem eine Kontrolle ermög
lichenden Erwerb deutscher Unter
nehmen zu hindern. Der wirtschaftli
che Aufstieg der Bundesrepublik ist 
vielmehr in wichtigen Bereichen ge
rade ausländischen Personen und 
Unternehmen zu verdanken. Den 
Banken steht keine wirtschaftsord
nende, andere Marktteilnehmer nach 
ihrem Gutdünken zum Unterneh
menskauf zulassende oder nicht zu
lassende Funktion zu. Daß sie diese 
insbesondere aufgrund des Depot
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stimmrechts besitzen, stellt vielmehr 
einen Mißstand dar.

Dauerhafte Beteiligungen von 
Kreditinstituten an Nichtkreditinstitu
ten sind daher insoweit zu untersa
gen, als die Beteiligung 5% des 
Grundkapitals übersteigt.

Kapitalanlagegesellschaften 
und Banken trennen

Anders als etwa in den USA ist es 
deutschen Banken bisher ungeach
tet der damit verbundenen Interes
senkonflikte erlaubt, sich an Kapital
anlagegesellschaften zu beteiligen. 
So bestehen Interessenkonflikte 
zwischen den Interessen der Kun
den der Kapitalanlagegesellschaften 
und der Muttergesellschaft. Es ist 
denkbar, daß die Verwaltung der Ka
pitalanlagegesellschaft von ihrer 
Bankmutter diskret angewiesen 
wird, zur Unterstützung notleidender 
Kredite, die die Bank an ein Unter

nehmen gegeben hat und die im 
Wege der Kapitalerhöhung wirt
schaftlich abgesichert werden sol
len, Aktien aus dieser Kapitalerhö
hung zu kaufen, auch wenn die Kapi
talanlagegesellschaft diese „speku
lative Beimischung“ ansonsten ihren 
Kunden nicht in das Depot einge
stellt hätte. Ebenso ist es möglich, 
daß sich die Bank aufgrund ihres In
siderwissens von eigenen Beteili
gungen trennen will und in den 
Fondskunden lediglich dank der Ver
flechtung Kunden findet. Auch der 
umgekehrte Vorgang ist möglich: Er
langt die Bank etwa aufgrund ihrer 
Darlehensverbindungen Kenntnis 
von einem unerwartet erfreulichen 
Geschäftsverlauf bei einem be
stimmten Unternehmen, ist sie in der 
Lage, auch über eine Umschichtung 
der Aktien der Kapitalanlagegesell
schaft die gewünschten Aktien gün
stig in ihren Besitz zu bringen.

Beteiligungen von Kreditinstituten 
an Kapitalanlagegesellschaften soll
ten daher gänzlich unzulässig sein. 
Hierdurch würde das Vertrauen in 
den deutschen Kapitalmarkt ge
stärkt, und die Wettbewerbsposition 
der deutschen Kapitalanlagegesell
schaften würde durch den Wegfall 
der Möglichkeit dieser Interessen
konflikte verbessert. Dies würde der 
Abwanderung von Sparkapital an 
ausländische Fonds, bei denen 
diese Mißstände nicht möglich sind, 
entgegensteuern. Darüber hinaus 
wird durch dieses Beteiligungsverbot 
die bisherige Mißbrauchsmöglich
keit beendet, daß Kapitalanlagege
sellschaften dazu benutzt werden, 
die Regelung des § 135 I AktG zu 
umgehen, die vorsieht, daß die De
potbanken mit Depotstimmen nur 
aufgrund von Weisungen in ihrer ei
genen Hauptversammlung abstim
men dürfen.

Otto Graf Lambsdorff

Konsistente ordnungspolitische Rahmenregelungen sind notwendig

Das Thema „Macht der Banken“ 
gehört zu den Dauerbrennern 

der wirtschaftspolitischen Diskus
sion. Die Monopolkommission hat 
sich gleich in ihrem Ersten Hauptgut
achten 1973/75 mit dem Problem 
Banken und Konzentration beschäf
tigt. Auch in den folgenden Jahren 
wurde immer wieder der Wettbewerb 
im Bankensektor analysiert. Kartell
amt und Wissenschaft sind weitere, 
die dieses Feld beackern. Ich selbst 
habe 1979 als Bundeswirtschaftsmi
nister auf dem Deutschen Banken
tag dazu gesprochen. Diese Rede 
hat den damaligen Versammlungs
leiter dieser Festveranstaltung zu ei
ner spontanen Entgegnung veran
laßt. Zuletzt hat der Wirtschaftsaus

schuß des Deutschen Bundestages 
am 8. Dezember 1993 zum Thema 
„Macht von Banken und Versiche
rungen“ eine Anhörung von Sachver
ständigen und Verbänden vorge
nommen, und am 27. Mai 1994 hat 
der Deutsche Bundestag über die
ses Thema debattiert. Mit mehreren 
spektakulären problematischen En
gagements, insbesondere der Deut
schen Bank, ist das Thema auch wie
der in die Überschriften und Kom
mentare der Medien gerückt. Schnell 
werden die Fälle Balsam AG, 
Schneider-Pleite und Metallgesell
schaft mit anderen zusammen zu ei
nem Fall der Banken und ihrer Macht 
gemacht. Tatsächlich liegt die Rele
vanz der Thematik auf einer ande

ren Ebene, die sehr viel grundsätz
licher ist.

Der verstorbene Vorstandsspre
cher der Deutschen Bank, Dr. Alfred 
Herrhausen, hat einmal gesagt: 
„Wer leugnet, daß Banken Macht ha
ben, sagt nicht die Wahrheit.“ Das 
dem so ist, liegt schon alleine daran, 
daß das Kreditwesen zentraler 
Sektor der Wirtschaft ist. Die Banken 
verfügen über den Saft, der die Wirt
schaft am Laufen hält.

Die herausgehobene Steilung der 
Banken im Wirtschaftssystem be
gründet sich in einer Vielzahl wich
tiger Funktionen. Banken sammeln 
Sparbeträge ein, bieten Anlagemög
lichkeiten und gewährleisten über
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die Kreditvergabe den Finanzie
rungsspielraum von Unternehmen 
und Verbrauchern. Ein leistungsfähi
ges Kreditwesen sichert dabei nicht 
nur die effiziente Verwendung knap
pen Kapitals. Hinzu tritt die Bedeu
tung für die Dynamik der wirtschaftli
chen Entwicklung. Über die Kredit
bereitstellung für Investitionen wird 
die Innovationskraft und die künftige 
Wirtschaftsstärke mit beeinflußt. 
Hinzu kommt, daß die der Wirtschaft 
zur Verfügung stehende Geldmenge 
von der Geschäftstätigkeit der Ban
ken wesentlich beeinflußt wird. Die 
monetären Instrumente der Konjunk
turpolitik wirken über das Bankensy
stem. Kreditvolumen und Gestaltung 
der Kreditbedingungen gehören zu 
den strukturbestimmenden Merkma
len des Wirtschaftswachstums. Ge
samtwirtschaftlich, sektoral und ein
zelwirtschaftlich trägt die Kreditwirt
schaft herausragende Verantwor
tung. Im Rahmen der seit neuestem 
verfolgten Allfinanzkonzepte sowie 
aufgrund der Globalisierung der Fi
nanzmärkte hat ihre Bedeutung noch 
zugenommen.

Notwendige Schadensvorsorge

Wie zentral die Bedeutung der 
Banken und Sparkassen für den 
Wirtschaftsprozeß ist, zeigt sich in 
der Systemtransformation in Ruß
land sehr deutlich. Ohne leistungsfä
hige Geschäftsbanken ist die privat
wirtschaftliche Entwicklung aus ei
gener Kraft und mit Hilfe ausländi
scher Investoren nicht vorstellbar. 
Aber auch in der jüngsten deutschen 
Vergangenheit hat sich gezeigt, daß 
Banken und Sparkassen beim Wie
deraufbau der Wirtschaft in Ost
deutschland unverzichtbar sind. 
Ohne ihr Engagement ist das Er
reichte in den neuen Bundesländern 
so nicht vorstellbar. Die häufig geäu
ßerte Kritik an einem zu risiko
scheuen Geschäftsgebaren ist letzt
lich die Bestätigung der Schlüssel
funktion der Kreditwirtschaft für den 
Aufschwung Ost.
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Ob Banken ihre Macht mißbrau
chen, ist nicht so sehr die Frage. Ich 
bin keineswegs der Ansicht, daß die 
Banken ihren Einfluß mißbräuchlich 
ausnutzen. Das ist bisher nicht nach
gewiesen worden, und auch die 
neueren spektakulären Fälle sind 
kein Beleg dafür. Sie zeugen eher 
von verbrecherischen Machenschaf
ten einzelner Unternehmer sowie 
vielleicht ebenso von mangelnder 
Sorgfalt und Fehlern in der Organisa
tion der Banken. Ob das träge Wei
tergeben von Zinsveränderungen an 
den Kunden oder hohe Gebühren In
dizien für die Machtposition sind, 
müßen Berufenere klären. Ebenso 
sollte sorgfältig erörtert werden, ob 
die gute Erfolgsbilanz der Banken 
trotz Rezession der gesamten übri
gen Wirtschaft für hohe Leistungs
kraft oder für die Abschottung der 
Kreditmärkte mit der Folge einer 
Konzentration auf geringe Risiken 
bei dem geschäftlichen Engagement 
der Banken spricht.

Mir geht es in der Diskussion um 
die Macht der Banken vor allem um 
die Wettbewerbs- und ordnungspoli
tische Vorsorge. Angesichts der Be
deutung der Kreditwirtschaft können 
keinem Liberalen, können keinem 
Marktwirtschaftler die Funktionsme
chanismen dieses Sektors gleich
gültig sein. Ähnlich wie das Kartell
gesetz unerwünschter Machtkon
zentrationen in der Wirtschaft gene
rell vorbeugen soll, müssen Vorkeh
rungen ein gesellschafts- und wirt
schaftspolitisch unerwünschtes Ein
flußpotential der Banken begrenzen.

Der Ansatz der Ordnungspolitik ist 
nicht der der Schadensbehebung, 
sondern der Schadensvorsorge.

Meiner Ansicht nach stellt sich die 
ordnungs- und wettbewerbspoliti
sche Problematik der Bankenmacht 
vor allem in der Kumulation von Ein
flußmöglichkeiten, die sich aus dem 
Anteilsbesitz, der Wahrnehmung 
von Aufsichtsratsmandaten, der

Ausübung des Depotstimmrechtes, 
der Funktion als Kreditgeber und als 
Beschaffer von Eigenkapital sowie 
über Beiratspositionen ergibt. Grund 
für diese Kumulation ist zu einem 
Teil das Universalbankensystem in 
Deutschland. Dieses hat sich im 
Grundsatz bewährt, wie zuletzt die 
Anhörung zur Macht der Banken im 
Wirtschaftsausschuß des Deut
schen Bundestages im Dezember 
1993 nochmals bestätigt hat. Gleich
wohl ist diese Konzentration der 
Funktionen, dieses Zusammenlau
fen der roten Fäden und damit von 
Einfluß und Information nicht einfach 
zu akzeptieren. Unabhängig von ih
rem Marktanteil, der mit ca. 10% rela
tiv niedrig liegt, sind es die Großban
ken, die sich in dem Geflecht der 
finanziellen, personellen und infor
mativen Beziehungen an prominen
ter Stelle plaziert haben.

Argumente für eine 
Machteingrenzung

Die Argumente, die für eine Ein
grenzung der Macht der Finanzinsti
tute sprechen, sind zahlreich und in 
der Vergangenheit vielfach diskutiert 
worden:

□  Der Wettbewerb zwischen den 
Unternehmen wird je nach Intensität 
der Verbindung mit einer Bank ver
zerrt.

□  Investitionsentscheidungen ori
entieren sich zu sehr am Banken
interesse.

□  Die Innovationsdynamik der 
Wirtschaft wird gebremst.

□  Tendenziell wird die Bildung von 
Eigenkapital behindert.

□  Verzerrt wird der Markt für Unter
nehmensbeteiligungen.

□  Beeinflußt werden die Wertpa
piermärkte und die Kursbildung von 
Unternehmen.

□  Der Wettbewerb der Finanzinsti
tute untereinander ist betroffen.

□  Der Konzentrationsprozeß wird 
tendenziell gefördert.
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Diese Gefahrenpotentiale begrün
den den ordnungspolitischen Hand
lungsbedarf.

Ich bedauere, daß in der jetzigen 
Koalition mit der CDU/CSU eine in
tensive Diskussion zum Thema 
„Macht der Banken“ nicht möglich 
war. Dies liegt zum einen daran, daß 
der Koalitionspartner das ordnungs
politische Problem nicht in der glei
chen Schärfe wie die F.D.P. sieht. 
Zum anderen waren die wirtschafts
politischen Aufgaben durch die Her
stellung der deutschen Einheit sowie 
durch die Überwindung der Rezes
sion so fordernd, daß nicht auch 
noch dieser Bereich mit Verve voran
getrieben werden konnte. Die SPD 
hat versucht, diese Lücke durch ei
nen eigenen Gesetzentwurf zur Än
derung des Wirtschaftsrechts für 
mehr Transparenz und Wettbewerb 
politisch zu besetzen. Der jetzt vor
gelegte Entwurf ist aus meiner Sicht 
jedoch nicht sorgfältig formuliert und 
trotz der nun seit über 15 Jahren an
haltenden Diskussion nicht konse
quent durchdacht. Zum Beispiel ist 
der Vorschlag, das Vollmachtstimm
recht nur noch über Einzelvollmach
ten auszuüben, gewiß nicht praktika
bel und keine Lösung, um die man
gelhafte Präsenz auf Hauptver
sammlungen zu beheben. Die Offen
legung der Einkünfte der einzelnen 
Organmitglieder verstößt gegen den 
Schutz des Persönlichkeitsrechtes 
und ist unter Datenschutzgesichts
punkten nicht mitzutragen. Auch die 
Forderung nach Begrenzung von 
Aufsichtsratsmandaten pro Person 
bedarf meines Erachtens einer sorg
fältigeren Diskussion. Den Großen 
der Branche macht es keine Schwie
rigkeiten, bei der Begrenzung der 
Aufsichtsratsmandate in der zweiten 
und dritten Reihe ihrer Organisation 
Vertreter zu finden. Kleinere Organi
sationen von Aktienbesitzern wer
den hierdurch jedoch behindert.

Insgesamt meine ich, daß gerade 
bei der SPD das Verhältnis zum
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Thema „Macht der Banken“ ausge
sprochen zwiespältig ist. So war es 
der damalige Koalitionspartner SPD 
von Helmut Schmidt bis Herbert 
Wehner, der mich als Bundeswirt
schaftsminister mit dem Thema 
gerne alleingelassen hat. Auch daß 
die Kritik der SPD sich nicht auch ge
gen die WestLB richtet, ist Anlaß zur 
Nachdenklichkeit. Die Monopolkom
mission hat schon vor einiger Zeit die 
WestLB kritisiert. Ihr Verhalten durch 
den Zusammenschluß mit anderen 
Banken, sei es die Schleswig-Hol
steinische Landesbank oder nun die 
Idee, die Deutsche Verkehrsbank AG 
zu kaufen, sind als Wettbewerbs- und 
ordnungspolitisch problematisch 
hervorzuheben. Die Beteiligungen 
der WestLB vom Maschinenbau bis 
zur Rheinschiffahrt zeigen, daß hier 
ein großes wirtschafts- und struktur
politisches Einflußpotential nach 
dem Staatsbankkonzept zusam
mengeschmiedet wird. Das Halten 
umfangreicher eigener Beteili
gungen tritt in Konkurrenz zu dem ei
gentlichen Geschäft der Bank, Betei
ligungen zusammenzustellen und zu 
vermitteln. Das Thema „Privatisie
rung der Banken“ gehört somit auch 
zum Thema „Macht der Banken“ . 
Hier besteht die Gefahr nicht nur in 
dem Einfluß einer Bank selbst, son
dern auch in den erweiterten Spiel
räumen durch den staatlichen Hinter
grund, nicht zuletzt auch durch die 
Risikoübernahme des Steuerzahlers.

Falsche Ansinnen des Staates

Allerdings zeigt sich auch an ei
nem anderen Punkt das zwiespältige 
Verständnis in Politik und Gesell
schaft zum Einflußpotential der Ban
ken. Häufig steht populistischen Re
den über die Macht der Banken die 
Forderung gegenüber, sich in den 
neuen Bundesländern über Beteili
gung und Risikokapital stärker zu 
engagieren. Im Rahmen des Solidar- 
paktes haben die Banken die Investi
tion von 1 Mrd. DM in den neuen Bun
desländern zugesagt. An dieser

Stelle hätte ich mir sowohl von 
Staats- als auch von Bankenseite 
mehr Zurückhaltung erhofft. Denn 
noch gefährlicher als das Einflußpo
tential der Banken ist die Interessen
verquickung von Staat und Banken. 
Kritik an dem Einfluß der Banken er
fordert die Konsequenz, auch in be
sonderen Lagen in der ordnungspoli
tischen Argumentation konstant zu 
bleiben. Macht der Banken fordert 
auch die Stärke, angebotene Ein- 
f I ußpotenti al e verantwortungsvol I
und aus eigenem Interesse zu be
schränken und falschem Ansinnen 
des Staates mit Stärke und eigener 
ordnungspolitischer Argumentation 
entgegenzutreten.

Ordnungspolitisches 
Rahmenwerk

Aus der Sicht der F.D.P. gehören 
zum ordnungspolitischen Rahmen
werk für das Kreditwesen als politi
sche Notwendigkeiten

□  die Herstellung der Transparenz 
personeller Verflechtungen;

□  das Verbot, Aufsichtsratsman
date in konkurrierenden Unterneh
men wahrzunehmen, wie dies zum 
Beispiel im Fall des IG-Metall-Vorsit- 
zenden Zwickel (VW- und BMW-AR) 
der Fall ist;

□  die Begrenzung des industriellen 
Beteiligungsbesitzes von Kreditinsti
tuten. Die bisherige freiwillige Redu
zierung des Bankenbesitzes reicht 
nicht aus.

Eine Reihe der in dieser langen 
Diskussion angesprochenen The
men haben sich durch die Harmoni
sierung des EU-Rechts erledigt. So 
ist auf Brüsseler Initiative eine wei
tere Meldepflicht der Beteiligten er
reicht worden, die nun im 2. Finanz
marktförderungsgesetz in nationa
les Recht umgesetzt wird. Durch die 
Zunahme des Wettbewerbs im euro
päischen Binnenmarkt durch auslän
dische Konkurrenz und Deregulie
rung wird generell wohl eine Tendenz
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zur Begrenzung der Macht der Ban
ken bestehen. Gleichwohl ist von 
Brüssel der große Befreiungsschlag 
und die große ordnungspolitische 
Initiative nicht zu erwarten. Auch 
halte ich es für falsch und mit dem 
Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar, 
Probleme, bei denen wir national 
schwer eine Lösung finden, nach 
Brüssel zu schieben.

Für die nächste Legislaturperiode 
wünsche ich mir eine intensivere 
Diskussion mit unabhängigen Exper
ten, Banken, Sparkassen und ihrer 
Verbände über eine Reform der 
rechtlichen Regelungen des Ban
kenbereichs mit dem Ziel, endlich 
aus nationalem ordnungspoliti
schem Interesse konsistente Rah
menregelungen zu setzen. Ich würde

es begrüßen, wenn die anderen dann 
im Bundestag vertretenen Parteien 
zu einer Sachdiskussion zur Ver
fügung ständen. Eine Reform durch 
konkrete gesetzgeberische Schritte 
ist nötig, denn die Attraktivität des 
Finanzplatzes Deutschland be
stimmt wesentlich auch die Attrakti
vität des Produktions- und Investi
tionsstandortes.

Gunnar Uldall

Das Ordnungsrecht muß fortentwickelt werden

V on den vielfältigen Fragen aus 
dem Wirtschafts- und Finanzbe

reich finden nur wenige in der Öffent
lichkeit eine so große Resonanz wie 
die Frage nach der Macht der Ban
ken. Dabei wird häufig viel Phantasie 
entwickelt über das durch die Ban
ken vertretene Kapital, das nach Vor
stellung einiger Kritiker der eigent
liche Machtträger in unserem Staate 
sein soll. Sind diese Befürchtungen 
gerechtfertigt, und was ist gegebe
nenfalls dagegen vom Gesetzgeber 
zu unternehmen? Diese Fragen sol
len im folgenden untersucht werden.

Nach Auffassung der Kritiker zeigt 
sich die Macht der Banken im we
sentlichen in folgenden Punkten:

□  Die Banken sind an zu vielen Un
ternehmen beteiligt und nehmen so 
Einfluß auf deren Geschäftspolitik.

□  Durch das Depotstimmrecht si
chern sich die Banken die Mehrhei
ten in den Hauptversammlungen.

□  Vertreter der Banken sitzen in zu 
vielen Aufsichtsräten.

Zunächst eine generelle Feststel
lung: Statt von Banken sollte man 
besser von Kreditinstituten spre
chen, denn nicht nur Banken verge

338

ben Kredite und nehmen Einlagen 
herein, sondern auch Sparkassen, 
Landesbanken, Volksbanken und 
Raiffeisenkassen. Tatsächlich ha
ben die privaten Banken -  das sind 
nicht nur die Großbanken -  nur einen 
Marktanteil von rund 30%. Auf die 
genossenschaftlichen Institute ent
fallen ca. 20% des Marktes. Die 
Sparkassen und Landesbanken tei
len sich hingegen -  unter dem 
Schutz der öffentlichen Hand -  über 
50% des Marktes. Es gibt nur wenige 
Branchen in Deutschland, in denen 
der Staat den Markt zu über 50% di
rekt oder indirekt beeinflußt. Schon 
deswegen kann man nicht von vorn
herein einen Machtmißbrauch durch 
die Kreditwirtschaft unterstellen. 
Denn jenen würde schon der Wettbe
werb zwischen den verschiedenen 
Säulen des Finanzmarktes verhin
dern -  über 35 000 Zweigstellen von 
Kreditinstituten konkurrieren in 
Deutschland um die Kunden.

Berechtigte Kritik?

Nun zu den drei genannten Ein
zelpunkten: Der Anteilsbesitz der 
Banken hat bei weitem nicht die Be
deutung, die ihm in der öffentlichen 
Meinung beigemessen wird. Die Be

teiligungen der privaten Banken an 
Nichtbanken sind in den letzten 20 
Jahren kontinuierlich zurückgegan
gen. Waren im Jahre 1976 die zehn 
größten privaten Kreditinstitute an 
allen deutschen Kapitalgesell
schaften noch mit 1,3% beteiligt, so 
waren es im Oktober vergangenen 
Jahres nur noch 0,5%. Der Nominal
wert aller Beteiligungen dieser Ban
kengruppe erreichte im Jahre 1993
2,3 Mrd. DM. Dieses ist absolut ge
sehen zwar sehr viel, ist aber nicht 
einmal das Nominalkapital eines ein
zelnen Großunternehmens wie z.B 
der BASF. Bemerkenswert ist, daß 
die Anzahl der Beteiligungen gestie
gen ist; die durchschnittliche Höhe 
der einzelnen Beteiligung ist gesun
ken. Das spricht nicht für die Vermu
tung, daß die Banken durch Beteili
gungen Einfluß auf die Geschäfts
politik der Unternehmen erreichen 
wollen.

Der Bundesverband Deutscher 
Banken hat in einer Umfrage die Mo
tive für den Beteiligungserwerb er
mittelt. Der reine Anlageerwerb ist 
die große Ausnahme. Seit 1986 wur
den lediglich 17 Unternehmen zu An
lagezwecken erworben, davon be
trug die Beteiligung nur bei vier Un-
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ternehmen mehr als 50%. Nach wie 
vor sehr häufig sind die „unfreiwilli
gen“ Beteiligungen bei Sanierungs
fällen. Es darf auch nicht übersehen 
werden, daß im Rahmen des Solidar- 
paktes durch die Politik gefordert 
wurde, daß sich die Kreditwirtschaft 
mit 1 Mrd. DM an Unternehmen in 
Ostdeutschland beteiligen soll. Man 
kann nicht einerseits politisch mehr 
Beteiligungen fordern, andererseits 
diese aber als gefährlich darstellen. 
Interessant ist allerdings, daß bei ei
nem Kreditinstitut das Beteili
gungsimperium stetig ausgebaut 
wird, nämlich bei der WestLB. Diese 
befindet sich bekanntermaßen im 
Einflußbereich einer Landesregie
rung, die sich über den Bundesrat 
auch gern des Themas Banken
macht annimmt. Das paßt nicht so 
ganz zusammen.

Nicht unbedenklich sind die 
„Überkreuzverflechtungen“ zwi
schen Großbanken, Versicherungen 
und einigen Perlen der deutschen In
dustrieunternehmen. Diese Entwick
lung gilt es zu beobachten, aber es 
gibt keine Anzeichen dafür, daß bis
her schon Wettbewerbsverzerrun
gen durch diese Beteiligungsstruk
turen hervorgerufen werden.

Der zweite Verdachtspunkt ist das 
sogenannte Depotstimmrecht der 
Banken, das in Wahrheit ein Voll
machtstimmrecht ist, wobei die Voll
macht für maximal 15 Monate erteilt 
wird. Gegen dieses Verfahren kann 
man in der Tat Bedenken erheben. 
Aber wer kann einen besseren Vor
schlag unterbreiten? Gerade Klein
anleger können ihr Stimmrecht nicht 
anders ausüben. Wer zum Beispiel 
30 Aktien eines Unternehmens hält 
und dafür eine gute Dividende von 
400 DM inklusive Steuergutschrift 
kassiert, wird nicht 200 DM davon 
opfern, um zu einer Hauptversamm
lung zu fahren. Gibt man das Depot
stimmrecht auf, wird die Stimm
rechtsmacht derjenigen erhöht, die 
sich den Aufwand leisten können,

persönlich auf einer Hauptversamm
lung zu erscheinen. Inhaber kleine
rer Pakete erhalten relativ größeren 
Einfluß zu Lasten der bisher durch 
die Banken vertretenen Kleinaktio
näre. Auf der letzten Hauptversamm
lung einer großen deutschen Publi
kumsgesellschaft waren 40 000 Ak
tionäre erschienen -  eine gewaltige 
Zahl, aber gerade nur ' lm der 400 000 
Teilhaber dieser Gesellschaft. Sollen 
diese 10% zukünftig allein über die 
anderen 90% entscheiden?

Nun zu dem dritten Punkt, der An
zahl der Aufsichtsratssitze. Tatsäch
lich wundert man sich bisweilen über 
den Zeitaufwand, den Vorstandsmit
glieder von Banken offensichtlich für 
Aufsichtsratsmandate aufwenden 
können. Aber der Nachweis, daß we
niger Aufsichtsratsmandate je Inha
ber die Kontrollintensität erhöhen 
würden, ist noch nicht erbracht. Ob 
die jüngst bekannt gewordenen Fälle 
mangelnder Aufsicht durch eine an
dere Besetzung der Greminen zu 
vermeiden gewesen wären, ist zu be
zweifeln. Dennoch täten die Kreditin
stitute gut daran, Aufgaben auf mehr 
Angehörige ihres Unternehmens zu 
verteilen. Es muß nicht immer alles 
durch Gesetz geregelt werden. Übri
gens, die häufig angestellte Vermu
tung, daß ein und dieselben Bankvor
stände in großen, konkurrierenden 
Gesellschaften Mitglieder des Auf
sichtsrates seien, ist in der Realität 
nicht anzutreffen. Bei Vertretern der 
Gewerkschaften ist das allerdings 
anders.

Drei wichtige Gesetze

Die nüchterne Betrachtung zeigt, 
daß die Macht der Banken in 
Deutschland sicherlich groß, aber 
nicht unbegrenzt ist. Die Vermutung 
eines umfänglichen Mißbrauchs die
ser Macht müßte allerdings noch 
nachgewiesen werden. Nicht jeder 
abgelehnte Kreditwunsch ist ein Be
weis für Macht und Willkür der Ban
ken. Dennoch muß das Ordnungs
recht fortentwickelt und ohne Brüche

den internationalen Anforderungen 
angepaßt werden. Gerade im Mai 
dieses Jahres konnten drei wichtige 
Gesetze zur Verbesserung des Fi
nanzmarktes Deutschland verab
schiedet werden:

□  Das 2. Finanzmarktförderungs
gesetz sieht die Errichtung eines 
Bundesaufsichtsamtes für den Wert
papierhandel vor. Anlegerschutz und 
Transparenz werden durch die unver
zügliche Veröffentlichungspflicht 
kursbeeinflussender Tatsachen ver
bessert. Insidergeschäfte werden 
bestraft. Im Anhang der Bilanz sind 
Beteiligungen ab 5% auszuweisen, 
statt bisher 25%.

□  In der 5. Novelle zum Kreditwe
sengesetz erfolgte die Anpassung 
des deutschen Bankenrechts an ein 
harmonisiertes europäisches Ban
kenaufsichtsrecht mit neuen Vor
schriften zur Kapitalausstattung und 
den neuen Anforderungen an Kredit
würdigkeit und -Sicherheit.

□  Die Novellierung des Versiche
rungsaufsichtsrechts -  im Zuge der 
Umsetzung der EU-Vorhaben -  
brachte zum Beispiel neue Vorschrif
ten für die Kapitalanlage von Versi
cherungsunternehmen. Zukünftig 
darf die Beteiligung an einem einzel
nen Unternehmen 4% der Eigenmit
tel nicht überschreiten. Damit wer
den auch die angesprochenen Über
kreuzverflechtungen etwas er
schwert werden.

Zusammenfassend läßt sich fest
stellen: der Finanzplatz Deutschland 
hat sich über Jahrzehnte hinweg gut 
entwickelt, und zwar gerade wegen 
seines Bankrechts. Wir haben ein 
leistungsfähiges System von Kredit
instituten, ohne das wir den Standort 
Deutschland nicht ausbauen kön
nen. Ziel unserer Politik muß es auch 
in Zukunft sein, Bankenmacht dort, 
wo sie sich manifestieren sollte, in 
die Schranken zu weisen. Aber: der 
Wettbewerb kann das besser als 
neue Gesetze.
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